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P A N O R A M A 

 

Jörn Oelschlägel 
Geismar Landstraße 59 

37083 Göttingen 
Tel.: 0551 2508691 

Mobil: 0176 61259552 
E-Mail: info@panorama-tanzmusik.de 
Web: www.panorama-tanzmusik.de 

 

Engagementvertrag 
 

Zwischen (Veranstalter) ______________________________________________, 

vertreten durch   ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ und 

der Band Panorama (Band),  

vertreten durch Jörn Oelschlägel, wird folgender Vertrag geschlossen. 

 

1. Der Veranstalter engagiert die Band für folgende Veranstaltung. 

Veranstaltungsdatum:  ______________________________________________ 

Ort der Veranstaltung: ______________________________________________ 

Art der Veranstaltung: ______________________________________________ 

Beginn des Auftritts: ______________________________________________ 

Ende des Auftritts: ______________________________________________ 

 

2. Als Honorar werden EURO ______________ vereinbart. Wird nach Ablauf der 

vereinbarten Spielzeit weitere Musik gefordert, kommen zum vereinbarten Honorar 

EURO ______________ je angefangene 30 Minuten hinzu. Der Gesamtbetrag wird 

unmittelbar nach der Veranstaltung fällig. Die Zahlung erfolgt in bar. Ist sofortige 

Barzahlung nicht möglich, wird eine Gebühr von EURO 30,- berechnet. Die Zahlung ist 

nicht abhängig vom Erfolg der Veranstaltung oder dem Erfolg der Band beim Publikum. 

 

3. Während der Veranstaltung stellt der Veranstalter im Rahmen des Üblichen Speisen und 

Getränke für die Band. 

4. Der Veranstalter sorgt für eine geeignete (wetterunabhängig, eben, sauber) 

Auftrittsfläche, (min. 3m x 2m) und die ordnungsgemäße elektrische Versorgung des 

Bühnenequipments (min. 220V, 16A). Die Bühne steht der Band mindestens 2 Stunden 

vor Veranstaltungsbeginn zum Aufbau und für die Tonprobe zur Verfügung. 
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5. Mögliche GEMA-Gebühren trägt der Veranstalter. 

 

6. Dem Veranstalter sind Stil und Art der Darbietungen der Band bekannt. Die Band ist frei 

von künstlerischen Weisungen seitens des Veranstalters. 

 

7. Im Falle einer schuldhaften Vertragsverletzung wird eine gegenseitige Konventionalstrafe 

in Höhe von Euro 50% des vereinbarten Honorars bestimmt. Weitere Ansprüche sind für 

beide Seiten ausgeschlossen. Die Konventionalstrafe entfällt in Fällen höherer Gewalt 

(auch Krankheit von Musikern). 

 

8. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

 

9. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Die Unterzeichner erklären mit Ihrer 

Unterschrift Ihre Geschäftsfähigkeit. Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist 

Göttingen. Beide Seiten vereinbaren Stillschweigen über die Vertragsinhalte. 

 

 
 
______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum  
 

 

 
______________________________     _____________________________ 
Band (Jörn Oelschlägel)    Veranstalter 


